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GR   

11. Dezember 2025  SSC/acs 

Festlegung ausserordentliche Gemeindeversammlung auf den 
26. März 2026   

1 Ausgangslage 

1.1 Der Verband Solothurnischer Einwohnergemeinden (VSEG) hat eine Gemeinde-Initia-

tive lanciert, die eine faire Verteilung der Nationalbankgelder will. Dazu soll ein neuer 

Art. 131bis (Beteiligung der Gemeinden an den Ausschüttungen der Nationalbank) in 

die Kantonsverfassung aufgenommen werden. 

1.2 Der VSEG hat die Solothurner Gemeinden aufgefordert, die Gemeinde-Initiative an-

lässlich der Budget-Gemeindeversammlung im Dezember 2025 oder spätestens an-

lässlich der Juni-Gemeindeversammlung 2026 den Stimmberechtigten zur Genehmi-

gung vorzulegen.  

2 Erwägungen 

2.1 Gemäss Sitzungsplan findet am 16. Juni 2026, 19.30 Uhr, die ordentliche Gemeinde-

versammlung (Rechnungsgemeinde) statt. Für diese Sitzung sind derzeit folgende zeit-

gebundenen Geschäfte vorgesehen: 

1. Jahresrechnung 2025  

2. Verwaltungsbericht 2025 

3. SWG: Jahresrechnung 2025 

4. Evtl. Reglementsänderungen 

Diese Traktanden sind bereits abendfüllend. Die Versammlung sollte nicht mit zusätz-

lichen Geschäften überlastet werden, damit für die obligatorischen Punkte genügend 

Zeit bleibt. 

2.2 Gemäss Gemeindegesetz kann die Gemeindeversammlung über die obligatorischen 

Termine (Juni/Dezember) hinaus jederzeit einberufen werden, «wenn es die Geschäfte 

erfordern» (§ 19 GG). Das Geschäft Gemeinde-Initiative «Faire Verteilung der Natio-

nalbankgelder» vom VSEG verlangt eine vertiefte Diskussion und die Beteiligung mög-

lichst vieler Stimmberechtigten. Dafür ist eine ausserordentliche Gemeindeversamm-

lung notwendig. Als Termin wird Donnerstag, 26. März 2026, festgelegt. Da der Thea-

tersaal Parktheater besetzt ist, findet die Gemeindeversammlung im Zwinglihaus statt.  

2.3 Die Stimmberechtigten werden zu gegebener Zeit auf dem gesetzlich vorgeschriebe-

nen Weg informiert und eingeladen. 
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2.4 Die Vorlage mit dem Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung wird dem Gemein-

derat an seiner Sitzung vom 24. Februar 2026 unterbreitet. 

3 Koordination 

3.1 Die Koordination mit der Stadtpräsidentin und der Finanzverwaltung ist erfolgt. 

4 Antrag an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

4.1 Die ausserordentliche Gemeindeversammlung wird auf den 26. März 2026, 19.30 Uhr, 

festgelegt. 

Vollzug: KZL 
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